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Leitlinien und Förderungsrichtlinien

Bereich Kulturförderung

I. Ziele und Allgemeines 

Der Verein KulturKontakt Austria fördert angesichts der bestehenden Unterstützungs-Strukturen der öffentlichen Hand und auf Grundlage seines Vereinsstatuts insbesondere KünstlerInnen und deren Zusammenschlüsse als Betreiber von Kulturprojekten in den Staaten Mittel-, Ost- und Südosteuropas (im Folgenden: ”Partnerstaaten”). 

Die Aktivitäten des Vereins KulturKontakt sollen unter Berücksichtigung der außenpolitischen Ziele Österreichs dem gesamteuropäischen Integrationsprozess und der Stärkung demokratischer Strukturen dienen.  

Der hiefür in Frage kommende Länderkreis umfasst dzt. folgende 22 Partnerstaaten: Estland, Lettland, Litauen, Weißrussland, Russland, Ukraine, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Jugoslawien (Serbien-Montenegro), Mazedonien, Albanien, Rumänien, Bulgarien, Moldawien, Georgien,  Armenien, Aserbaidschan. 

Dieser Kreis kann durch Vorstandsbeschluss modifiziert werden.

Die eingesetzten Mittel können auch Kooperationen von KünstlerInnen der genannten Länder dienen, sofern ein klarer Österreich-Bezug gegeben ist bzw. damit ein nachhaltiger Österreich-Bezug stimuliert wird, ebenso Werkpräsentationen von KünstlerInnen der Partnerstaaten in Österreich sowie einer substanziellen Beteiligung derselben an österreichischen Vorhaben. 

Um Doppelförderungen, insbesondere mit dem Bundeskanzleramt, möglichst zu vermeiden, werden alle mit öffentlichen Stellen geplanten Vorhaben dem Vorstand zur Genehmigung vorgelegt.

II. Gegenstand der Förderung

a) künstlerische Produktion aller Kunstsparten von innovativer und/oder überregionaler Bedeutung und/oder beispielhafter Wirkung

b)
Kunst- und Kulturprojekte und ihre Vermittlung

c)
Kunst- und Kulturentwicklung durch Ausbildungsprogramme und Arbeitsaufenthalte in Österreich und einschlägige, nachhaltige Infrastrukturhilfe 

III. Eigenveranstaltungen des Vereins KulturKontakt

Eigenveranstaltungen können in Österreich und/oder den Partnerstaaten stattfinden. Sie sollen, wenn möglich im Rahmen einer Jahresplanung, dem Vorstand zur Genehmigung vorgelegt werden.

Als Eigenveranstaltungen sind auch Ausschreibungen von Kulturprojekten zu bestimmten Themen oder Anlässen zu verstehen.

IV. Nachbetreuung durchgeführter Projekte und Evaluation

Der Nachhaltigkeit der Förderungsmassnahmen, insbesondere der Aufenthalte von KünstlerInnen der Partnerstaaten in Österreich, dienen eine systematische Erfassung und dokumentierte Nachbetreuung durch KulturKontakt Austria, z.B. in Form von Treffen, Konferenzen, Seminaren, etc..

Desgleichen sollen Eigenveranstaltungen von KulturKontakt und beispielgebende Förderungsprojekte im Rahmen eines Gesamt-Jahresberichtes dokumentiert werden. 

V. Arten der Förderung nach Kunstsparten gegliedert

Allgemeine Voraussetzungen:

Der Förderungsantrag soll drei Monate vor Realisierung/Beginn des Projektes bei KulturKontakt eintreffen.

Informationen, die aus dem Ansuchen hervorzugehen haben:

· Persönliche Eckdaten des Antragstellers/der Antragstellerin

· Kurze Beschreibung der antragstellenden Organisation

· Lebenslauf des/der antragstellenden Künstlers/Künstlerin

· Beschreibung des eingereichten Projektes (Inhalt, Ort, Zeitplan, Hintergrund, Adressatenkreis, Ziele)

· Detaillierte Kostenkalkulation und Finanzierungsplan

· Darlegung aller angestrebten bzw. zugesagten Unterstützungen durch Dritte, insbesondere detaillierter Stand von Förderungsansuchen an die öffentliche Hand.

KulturKontakt vergibt in der Regel Zuschüsse von bis zu 50% der Projektkosten, bei Vorhaben in Österreich nur die Kosten der KünstlerInnen/Beteiligten der Partnerstaaten. 

Im Rahmen einer Jahresvorschau werden die angepeilten Schwerpunkte und Gewichtungen nach Kunstsparten, sowie die Stipendien und Zuschüsse, mit dem Vorstand abgestimmt. 

Literatur:

 Schriftsteller- und Übersetzerstipendien, die mit einem Österreich-Aufenthalt von maximal drei Monaten verbunden sein können

 Übersetzungsförderungen beziehen sich auf zeitgenössische Literatur bzw. Literatur des 20. Jahrhunderts

 Übersetzungen werden sowohl von österreichischer Literatur in die Sprachen der Partner gefördert, als auch von diesen Sprachen ins Deutsche. Die Übersetzungs-Förderung ist an eine Veröffentlichung in Verlagen der Partnerstaaten oder aber in österreichischen Publikationen (Büchern, Zeitschriften) oder Theateraufführungen gebunden.

Die Antragstellung für eine Übersetzungsförderung soll enthalten:

Gegenstand der Übersetzung, Lizenzvertrag, Absichtserklärung des Verlages, Kalkulation und Finanzierungsplan, Zeitplan, Übersetzernachweis, Referenzen.

Die Antragstellung für ein Schriftstellerstipendium soll enthalten:

Ausführliche Biographie, Beschreibung des konkreten Arbeitsvorhabens, Zusage zur Übermittlung eines abschließenden Erfahrungsberichtes.
Film:

 Gefördert werden spezielle Filmreihen von Partnerstaaten in Österreich (nicht jedoch österreichische Filmwochen in Osteuropa)
 Auf besondere Empfehlung österreichischer Experten können auch Filmfestivals in den Partnerstaaten gefördert werden, soweit diese ”Independent Festivals” sind oder für die Fortführung einer innovativen Filmentwicklung des jeweiligen Landes von Bedeutung sind.
Fotografie:

 Gefördert werden Atelieraufenthalte von KünstlerInnen für einen Zeitraum bis zu drei Monaten in Gastateliers in Österreich. KulturKontakt stellt Atelier und Wohnmöglichkeit zur Verfügung, übernimmt Versicherungskosten und vergibt ein monatliches Stipendium. Der Bewerbung ist eine ausführliche Biografie mit dem künstlerischen Werdegang und einer Fotodokumentation (Fotos, Dias, Kataloge, etc.) anzuschließen.
 Ferner werden Ausstellungen von FotokünstlerInnen der Partnerstaaten in Österreich gefördert (Reise- und Transportkosten, Aufenthalt, fallweise Zuschüsse zu Katalog und Drucksorten).
 Gefördert werden auch Beiträge zu internationalen Fotozeitschriften, die der Verbreitung aktueller Kunstimpulse der Partnerländer dienen.
Bildende Kunst:

 Gefördert werden Atelieraufenthalte für einen Zeitraum bis zu drei Monaten in Gastateliers in Österreich. KulturKontakt stellt Atelier und Wohnmöglichkeit zur Verfügung, übernimmt Versicherungskosten und vergibt ein monatliches Stipendium bis zu € 900,- sowie einen einmaligen Materialkostenzuschuss. Der Bewerbung ist eine ausführliche Biografie mit dem künstlerischen Werdegang und einer Fotodokumentation (Fotos, Dias, Kataloge, etc.) anzuschließen. Die Auswahl erfolgt durch eine im Einvernehmen mit dem Vorstand zusammengestellte Jury.

 Ferner werden Stipendien für Sommerkurse, Meisterklassen und Symposien vergeben.

 Es werden Zuschüsse zu Katalogen und Monografien vergeben.

 Bei Ausstellungen in Österreich sind Teilförderungen von Reise- und Transportkosten möglich.

Darstellende Kunst (Sprechtheater, Musiktheater, Tanz):

 Der Schwerpunkt im Bereich der Förderung der darstellenden Kunst liegt bei Koproduktionen und der Mitarbeit von KünstlerInnen der Partnerstaaten bei österreichischen Produktionen.

 Unterstützt werden auch strukturverbessernde und erneuernde Maßnahmen in den Partnerstaaten, sowie deren Zusammenarbeit mit europäischen Organisationen der darstellenden Kunst.
 Ferner werden Stipendien vergeben und Ausbildungsmöglichkeiten für darstellende KünstlerInnen der Partnerstaaten geschaffen.
Musik:

 Es werden Maßnahmen unterstützt, die Koproduktionen von österreichischen MusikerInnen mit solchen der Partnerstaaten ermöglichen.
 An MusikerInnen der Partnerstaaten werden Stipendien zur Teilnahme an Meisterkursen, Sommerakademien und/oder Musik-Wettbewerben in Österreich vergeben.
 Auf Empfehlung einer Jury werden auch Kompositionsaufträge mit anschließender Werkspräsentation in Österreich an KomponistInnen der Partnerstaaten vergeben.
 Für Tonträger-Produktionen innovativen Charakters aus den Partnerstaaten werden Förderungsmittel als Starthilfen vergeben.
Weitere Kunst- und Kultursparten:

KulturKontakt Austria fördert nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden Ressourcen prinzipiell auch andere, insbesondere neuere künstlerische Ausdrucksformen und Bereiche wie 

· Medienkunst und Neue Medien, genauso wie andere interdisziplinäre Kunstformen, 

· Design, Architektur und Mode, 

· Kulturinitiativen, Kunstdiskurs einschließlich Dialog der Kulturen u.a.
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